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§ 99 LFG
 LFG - Luftfahrtgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

Sinngemäße Anwendung des Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes

§ 99.

1. (1)Hinsichtlich des Gegenstandes und des Umfanges der Enteignung, der Entschädigung, des

Enteignungsverfahrens und des Vollzuges der Enteignung für Zwecke der Zivilluftfahrt gelten die Bestimmungen

des Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz (EisbEG), BGBl. Nr. 71/1954, nach Maßgabe der folgenden

Bestimmungen sinngemäß.

2. (2)Auf Verlangen des von der Enteignung Betroffenen ist das ganze Grundstück oder die ganze Liegenschaft

einzulösen, wenn der auf Grund der vorgesehenen Enteignung verbleibende Rest eines Grundstückes oder einer

Liegenschaft nicht mehr zweckmäßig nutzbar ist.

3. (3)Auf Verlangen des Enteigneten kann an die Stelle einer Geldentschädigung eine Entschädigung in Form einer

gleichartigen Naturalleistung treten, wenn der Enteignungswerber ohne Verzögerung des

Entschädigungsverfahrens hiezu imstande ist. Im Streitfalle hat das Gericht festzustellen, ob eine solche

Entschädigung nach den Umständen des Falles tunlich und geeignet ist.

4. (4)Zuständig für das Enteignungsverfahren ist die Bezirksverwaltungsbehörde. Die Bezirksverwaltungsbehörde

hat binnen sechs Wochen ab dem Zeitpunkt, ab welchem die Grundeinlösungspläne und die Verzeichnisse der in

Anspruch genommenen Grundstücke und Rechte in der betreffenden Gemeinde aufgelegt waren, eine

Verhandlung an Ort und Stelle anzuberaumen.

5. (5)Auf Grund des rechtskräftigen Enteignungsbescheides gelten Verträge der schuldrechtlich

Nutzungsberechtigten, Gebrauchsberechtigten oder Bestandnehmer und der dinglich Berechtigten, soweit sie

nicht enteignet werden können, als zum nächsten gesetzlichen Kündigungstermin aufgekündigt und die

Vertragsgegenstände sind innerhalb der gesetzlichen Fristen zu räumen, wenn auch vertraglich etwas anderes

vereinbart ist.

6. (6)In den Fällen des § 97 lit. b, in denen ein öffentlicher Flugplatz von der Enteignung betroffen wird, hat der

Bundesminister für Landesverteidigung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und

Technologie zu entscheiden. Die Enteignung ist zulässig, wenn die Interessen der Landesverteidigung die der

Zivilluftfahrt überwiegen.
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